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Verordnung und Instruction
für das Amt

-er  publique» Messer in Niga,
wie selbige von dem Weltgerichte der Kaiser!. S tadt Riga 
revidirt und umgearbeitet und von Seiner Durchlaucht dem 
Herrn Kriegs-Gouverneur von R iga , General-Gouverneur 
von Liv-, Ehst- und Kurland, General-Adjutanten Seiner 
Kaiserl. M a j. und hoher Orden R itter, Fürsten J t a l i i s k i ,  
Grafen S u w o r o w - R im n ik s k i ,  zufolge Rescripts Seiner 
Ercellenz des L iv l. Herrn Civil-Gouverneurs, wirkt. Staats
raths, Kammerherrn und hoher Orden R itter M . v. Essen 

vom 23. A p ril 1853, X  5213, bestätigt worden.

1.
T o lle n  sie, die bestellten Messer, in allen den Fällen, wo 

es sich um Ablieferung von Schuttwaaren von einem Lieferanten 
an einen Empfänger handelt, allein berechtigt sein, die Messung 
solcher Schuttwaaren, als Getraide, S aa t, Sa lz, Steinkohlen, 
Kalk und Aepfel, vorzunehmen. N u r Kleinigkeiten unter einem 
Zwanzig-Garniz-Maaße dürfen im Handelsverkehr hieselbst ohne 
ihre M ith ilfe  gemessen werden.

Außerhalb des Handelsverkehrs, beim Ankauf zu eigenem 
Gebrauch, kann jede Quantität bis zu drei Garniz-Maaße un
gemessen bleiben, wird jedoch auf die Messung vom Käufer oder 
vom Verkäufer provocirt, so hat solche Messung von den publi-
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quen Messern zu geschehen. S ie  haben darüber zu wachen, daß 
dieser Bestimmung gemäß A lles durch sie, als publique Messer, 

gemessen werde.
AUerh. best. HandelS-Verordn. v. 1765, $. 15. 1., $. 28. 29. 30.,

§. 22. 1. .
Verordn, u. Instr, für die Messer, best. d. 7. April 1766, $. 1.6. n. 14. 
Resolution des Gen.-Gouvts. v. 11. März 1766.
Publ. des Raths v. 17. Jun i 1825. (Rig. Anzeigen A r. 25.)

2.
D ie  Anzahl der Messer w ird  a u f 60 M ann  festgesetzt, und 

fü r die Z e it außergewöhnlichen Geschäftsdranges werden H ilfs -  
niesser angestellt und beeidigt.

Prodloschenie des Gen.-Gouv. v. 22. April 1849, Nr. 2003.
Allerh. best. Handels-Berordn. v. 1765, $. 15. 2.

3.
So llen  sie, die Messer, bei allen ihren Arbeiten sich stets 

w illig , aufmerksam, nüchtern und mäßig, auch treu und redlich 
betragen und dieser Verordnung und der Hochobrigkeitlich bestä
tigten T a re  gewissenhaft nachzuleben, bei Einem Edlen W ett
gerichte, unter dessen soro sie in  B e tre ff ihrer Amtsverrichtungen 
stehen, eidlich angeloben.

Verordn, n. Instr, v. 7. April 1766, §. 1.

4.
D er Vorstand des Am ts besteht aus einem Aeltermann und 

vier Beisitzern, welche regelmäßig alle zwei Jahre zur Fastnachts
zeit von dem gesammten Amte zu erwählen und von Einem 
Edlen Weltgerichte zu bestätigen sind. .

D ie  Messer haben ihrem Vorstande in  allen AmtS-Sachen, 
insbesondere bei den durch denselben ihnen eröffneten Aufträgen 
des Wettgerichtö w illigen Gehorsam zu leisten und in ihren Z u 
sammenkünften sich bescheiden, ftiedsam und nüchtern zu verhalten.

Verordn, u. Instr, v. 7. April 1766, §. 2.

.  5.
D er Vorstand des Am ts hat jede sich ereignende Vacanz 

- sofort dem Weltgerichte anzuzeigen.
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W er in  das Messer-Amt ausgenommen werden w ill,  hat sich 
bei dem Vorstande des Amtes zu melden und ein schriftliches 
Zeugniß , daß er einige Jahre bei einem Herrn treu und redlich 
gedienet, beizubringen. D e r Vorstand des Amtes stellt denselben 
sodann Einem Edlen Wettgerichte vo r, um nach Befinden a u f

, genommen und daselbst eingeschrieben zu werden.
W enn das Am t Jemanden bei dem Wettgericht vorzustellen 

sich weigert, so bleibt demselben unbenommen, sich selbst bei dem 
Gerichte zu melden und Beschwerde zu führen.

Jeder in  das Amt, Ausgenommene hat nu r die zum Besten 
der Unterstützungs- Casse fü r  verarmte W ittw en  und unvermö
gende B rüder durch die bestätigten S tatuten dieser Casse fest
gesetzte Einzahlung zu leisten. A lle sonstigen Geldspenden oder 
Traetements sind durchaus untersagt, und ist der Amtsvorstand 
fü r jede Uebertretung dieser Vorschrift verantwortlich.

In s tr, u. Verordn, v . 7. A p ril 1766.

6.
Zum  Messen von Steinkohlen, Salz, Kalk und Aepfel haben 

sich die Messer der publiquen justirten S tadt-M aaße zu bedienen.
Zum  Messen von Gctraide und S aa t hat sich ein jeder 

Messer a u f seine eigenen Kosten ein eigenes, gehörig justirtes 
Zwanzig -G a rn iz -  M aaß anzuschaffen, a u f welches neben der 
publiquen Bestempelung auch die Anfangsbuchstaben seines V v r -  
und Zunamens eingebrannt sein müssen; desgleichen hat jeder 
Messer sich m it einem Streichholze von hartem und festem Holze 
zu versehen.

In s tr, u. Verordn, v. 7. A p ril 1766, §. 4.
Allerhöchst best. Handels-Berordn. v. 1765, §. 14.

7.
E s hat das Am t sich m it einer hinreichenden Anzahl W u r f

schaufeln zur Getraide-Messung jederzeit zu versehen, welche h in 
sichtlich ihrer Größe nach dem in  der Justirkammer aufbewahr
ten M uster approbirt und gestempelt sein müssen.

Rescript des î iv l .  C iv il-G ouv. v. 11. J u l i  1847, N r. 11,104.

Ebenso hat das A m t sich m it einer hinreichenden Anzahl 
Wurfschaufeln zur Messung von S alz zu versehen, welche gleich-
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falls hinsichtlich ihrer Größe nach einem in der Justirkammer 
aufbewahrten Muster approbirt und gestempelt sein müssen. 
Diese Schaufeln sind zweierlei A r t,  kleinere oder größere; die 
größeren Schaufeln sind bei den leichten Salzgattungen, a ls : 
fein Liverpool, Glocester und französischen Salzen von der Nord- 
und Westküste, S t. Ubes, Lissabon und Cadir, —  die kleineren 
Schaufeln bei den übrigen, den schwereren Salzgattungen, m it 
Ausnahme des Steinsalzes, welches ganz ohne Schaufeln in  die 
Maaße gelegt wird, zu gebrauchen.

' 8.
Jeder Messer hat sein Maaß in jedem Frühjahre nachsehen 

und von Neuem justiren zu lassen, und auch außer dieser Zeit, 
sobald er eine Jnaccuratesse bemerkt. Ebenso hat er streng darauf 
zu sehen, sobald er m it einem fremden Maaße mißt, daß dieses 
Maaß ebenfalls in  dem Frühjahr des laufenden JahreS justirt 
und bestempelt worden sei.

Desgleichen hat jeder Messer, wenn er beim Gebrauch der 
öffentlichen Maaße eine Unrichtigkeit oder eine Beschädigung an 
denselben bemerkt, solches sofort dem Justirer anzuzeigen; in  kei
nem Falle darf der Mcffer sich anderer als der gehörig justirten 
Maaße bei seiner Arbeit bedienen, bei Verlust seiner Messer-Stelle.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, $. 5.

9.
Es sollen die Messer eine jede Messung nicht anders als in 

des Käufers oder Verkäufers, oder des Lieferers und Empfän
gers oder deren Leute Gegenwart, bei Gewärtigung der streng
sten Bestrafung im Unterlassungsfälle, vornehmen.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, $. 6.

10.
Um jederzeit zur erforderlichen Bedienung des Publikums 

bereit und gegenwärtig zu sein, sollen sie sich im Sommer um 
5 Uhr und im Herbst und W inter um 8 Uhr M orgens, und 
ebenso, sobald sie m it dem Messen einer Parthie irgendwo fertig 
geworden, sofort in ihre Amtsstube einstellen.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 6.
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11.

D ie  Messer sind verpflichtet, del dem Messen eine vollkom
mene Gleichheit, ohne alle Parteilichkeit fü r den Lieferanten oder 
Empfänger, a u f das Heiligste zu jeder Z e it, bei der schärfsten 

Beahndung, zu beobachten.
Jnftr. и. Verordn, v. 7. April 1766, §. 7.
Handels-Ordn. v. 1765, §. 16. 2.

12.

B e i der Messung von Getraide, S aa t und Hülsenfrüchten 

haben sie noch insbesondere Folgendes zu beobachten:
1. D as zu messende Getraide re. re. muß m it den justirte» 

Wurfschaufeln in  das M aaß hineingeworfen werden, wo
bei immer zwei Schaufelwürfe zugleich zu geschehen haben.

2. Dabei ist zu beobachten, daß das zu messende Getreide 
immer in  hinreichender Menge aufgeschüttet daliege, da
m it die Arbeiter dasselbe m it den Schaufeln gehörig 
fassen und so die Maaßgefaße füllen können.

Rescript des Livl. Gouv. v. 11. Ju li 1847, R r. 11,104.
3. Ferner hat der Messer darauf zu sehen, daß daö M aaß 

nicht a u f eine schwankende Unterlage, sondern nach M aaß- 
gabe der Localität möglichst fest und a u f harten Boden 
hingestellt werde.

4. B e im  A nfü llen der Maaße dürfen diese von ihnen we
der gerüttelt noch angeschlagen werden.

5. S in d  die Maaße angefü llt, so hat der Messer sie eigen
händig g la tt abzustreichen, bei M a lz  und Hafer aber ab
zusägen.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 7.
Handels-Ordn. v. 1765, $. 16. 2.

13.

D as aus den Strusen und B ö ten , als auch das zur V e r
schiffung a u f den Böden und in  den Speichern zu messende 
K orn , desgleichen solche S a a t, haben die Messer in  den Säcken 
rein auszuschütten und die Säcke zuzubinden.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766„ $. 7.
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, 14.
W enn Lieferant und Empfänger über eine andere A r t des 

Anfü llens derZGefäße, als m it W urfschaufeln, Übereinkommen, so 
ist solches zu gestatten und darnach von den Messern zu verfahren.

Vorschrift des General-Gouv. v. 24. April 1847, R r. 1527.
Pkt. 2. Reser, des Livl. C ivil -Gouv. v. 2. November 
1848, Rr. 13,640.

15.
B e i dem Messen von S a lz , sowohl beim Empfange vom 

Schiff a ls bei der Auslie ferung aus dem Keller oder Gewahr
sam der hiesigen B ü rg e r, hat das A n fü llen  des Maaßcs durch 
E inwerfen vermittelst Schaufeln zu geschehen und der Messer 
das Abstreichen ebenfalls selbst eigenhändig vorzuckehmen.

Znstr. u. Verordn, v. 7. April 1766, 5. 7.

16. *
B e im  Messen von Steinsalzen, wo das Abstreichen der N a

tu r des Salzes nach nicht zulässig ist, hat der Messer darauf 
zu sehen, daß das M aaß bis an den Rand gehörig vollgeschüt
tet sei und hierbei in  allen und jeden Fällen vollkommene Gleich
heit zu beobachten und m it der vollkommensten Unparteilichkeit 
zu verfahren. '

17.
D er Messer hat das S a lz in  die Säcke zu schütten, selbige 

festzubinden und au f Fuhren zu legen, diese Salzfuhren sodann 
vom Schiffe nach dem Gewahrsam der B ü rg e r, als auch von 
dort wiederum nach den Böten oder anderen Fahrzeugen, zu
folge der ihm von dem Empfänger gegebenen Anweisung, zu 
bringen und fortzuschaffen.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 7.

18.
B e i dem Messen von Aepfeln, Steinkohlen und Kalk ist 

darauf zu sehen, daß das M aaß bis an den Rand voll und an
gefüllt sei; der Kalk muß abgcstrichen und solches Abstreichen 
von dem Messer selbst vvrgenommen werden.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 7.
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K
W enn zwischen Käufer und Verkäufer eine Verabredung 

dabin geschehen ist, daß das zu liefernde und zu empfangende 
Getraide oder die zu liefernde und zu empfangende S a a t vor 
dem Messen über ein oder zwei Siebe zu laufen habe, so sollen 
die Messer solche Abmachung, sobald sie ihnen mitgetheilt ist, 
streng berücksichtigen, sodann nur das Gesiebte messen und sich 
dabei in  Acht nehmen, daß das Gesiebte m it dem Ungesiebten 
nicht vermischt werde.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, $. 8.

20.
F ü r einen fremden angereisten Kaufmann sollen die Messer 

nicht eher irgend eine Waare messen, als bis derselbe durch V o r
zeigung eines dessallsigen Protokolls des Wettgerichts sich zum 
Handel am hiesigen Platz leg itim irt hat.

Instr, u. Verordn, v. 7. April >766, $. 9.

21.
S o ll feder Messer über alles dasjenige, was er an jedem 

Tage m iß t, eine genaue Notiz führen, dabei zugleich bemerken, 
von wo das Getraide nnd die S aa t, ob aus Livland, oder aus 

K urland, oder den westlichen (litthauischen und polnischen), oder 
aus den übrigen Gouvernements anhergebracht worden, und an 
jedem Tage was und wie v ie l und wo und fü r welche Liefe
ranten und Empfänger von ihm gemessen worden, dem Amte 
zur E intragung in  die Amtsbücher aufgeben. .

D as  Am t hat über das ganze im  Laufe eines M ona ts  ge
messene Q uantum  sofort nach dem A b lau f des M ona ts  einen 
Verschlag bei dem Zollamte, bei dem Wettgerichte und in der 
Waagekammer und am Ende eines Jahres einen G enera l-Ver- 
schlag bei dem Zollamte und dem Wettgcrichte einzureichen.

Instr, u. Verordn, v. 7, April 1766, §. 10.

22.
V on  allen den T ag über ausgemessenen Sturtzwaare» haben 

die Messer nach ihren genauen darüber zu führenden Notizen 
nack vollendeter Tagesarbeit dein Lieferer nnd Empfänger einen
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Bericht zu geben; desgleichen haben sie von allem aus den S ch if
fen ausgemeffenen S a lz  eine genaue Notiz unter Angabe nicht 
allein des ausgemeffenen Q uantum s, sondern auch der G attung 
im  Kaiserlichen Zollamte dem Packhaus-Inspektor einzuliefern; 
eben so haben sie die ausgemeffenen Q uantitä ten von Kalk, 
Steinkohlen und Aepfeln aus jedem S ch iff, so w ie es täglich 
gemeffen w ird , gleichfalls zu Buch zu bringen und daraus gleich
mäßig von der ganzen Ladung eines jeden, cs sei von S te in 
kohlen, Aepfeln oder K a lk , entlöschten Schiffes sodann eine 

\  gleiche accurate schriftliche Aufgabe dem Packhaus-Jnspektor un
verzüglich abzugeben.

Instr, u. B  rorbn. v. 7. April 1766, § .11 .

• 23.
Sollen sie das bei der Ausmessung deö Salzes von Schif

fen sowohl als aus den Kellern und Speichern von dem V e r
käufer oder Lieferer jedesmal einzukassirende Tonnengeld, wel
ches der S ta d t fü r  den Gebrauch der Publiquen Maßtonne zu 
3 ‘/3 Kop. pr. Last S a lz  gebührt, dem zweiten W a age -N o ta ir 
monatlich m it einem schriftlichen Berzeichniß, gegen E rha lt einer 
Q u ittu n g  darüber, damit er es der S ta d t gebührend verrechne, 
abgeben; auch sollen sie das der S ta d t gleichfalls zukommende 
Tonnengeld, a ls fü r  den Gebrauch der publiquen Kalktonne 
3 Kop. p r. Last und der Steinkohlentonne 36 Kop. S .  pr. Last 
von dem Lieferer und Verkäufer getreulich einkassircn, besonders 
notiren und das eingenommene Geld m it einem schriftlichen 
Verzeichnisse monatlich beim Stadtkasten einliefern.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766.
HandelS-Ordn. v. 1765, §. 23.

24.
S o llen  sie die zur Wraake gebrachten Gefäße m it Heringen, 

Kabeljau und Dorschen von dem U fer nach der Wraakscheune 
H inrollen, a u f dem angeordneten Wraakplatze entgegennehmen, 
daselbst die Tonnen wechselsweise m it dem obersten und untersten 
Boden nach der Reihe aufsetzen, nachdem die Boden der T on 
nen von den bei der Wraake bestellten Böttchern geöffnet w or-
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den, die Laake abzapfen und bei der Aufpackung der Heringe rc. 
und etwanigen Uebermeffung der Tonnen den Wraakern und 
den Böttchern m it behülflich sein. Nach erfolgter Abwraakung 
aber sollen sie die abgezapfte Laake wieder aufgießen, auch wenn 
zur A u ffü llung  keine genügliche Laake vorhanden, dazu m it des 
Eigcnthümers S a lz  frische Laake zubereiten und die eingebohrten 
Löcher m it den von ihnen zugeschnittenen und allezeit in  gehöri
gem V orra th  zu haltenden Pflöcken wieder zumachen.

I '  str. u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 15.

25.
Sollen sie die Gefäße m it Heringen w. m it den von ihnen 

im  Ofen glühend zu machenden Bezeichnungs-Eisen, und zwar 
alles so, wie es der Hcringswraaker dieserhalb anordnet, au f daö 
deutlichste anbrennen und bestempeln, und sobald eine Parthie 
gewraakt und bezeichnet worden, derselben fördersamste Weg
schaffung von dem Wraakplatze dem Bürger ankündigen, hierauf 
sothane Parthie nach den angewiesenen Behältnissen transporti- 
ren und bei solchem T ransport alle Behutsamkeit, damit alle 
Beschädigung an den Gefäßen möglichst verhütet werde, an
wenden.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 17.

26.
W enn bereits gewraakte und in den Kellern liegende He

ringe, etwa in kleinere Gefäße, als V -, V«, oder auch, wenn 
wegen zufälliger Beschädigung die Tonnen m it Heringen umge
packt werden müssen, so sollen sie sodann dem W raaker bei sol
cher Umpackung, S o rtiru n g  und Bezeichnung der Gefäße alle 
erforderliche Handreichung leisten, in  Abwesenheit des Wraakers 
aber hierinnen nichts vornehmen.

Instr, u. Verordn, v. 7. April 1766, §. 19. .
27. -

I m  Falle zur Ze it ein starkes Handelsgetriebe mehrMaaße 
in  Thätigkeit erfordert, als von den Messern selbst bedient wer
den können, treten temporaire H ilfsm effer ein.

28. .
D as Am t hat dieselben aus den in  seinen Diensten stehen

den Arbeitern in  der jederzeit nöthigen Anzahl zu wählen und 
sie dem Wettgerichte zur Bestätigung und Vereidigung vor
zustellen.

Sobald die Nothwendigkeit ihrer Wirksamkeit aufhört, wer
den diese Hilfsmesser wiederum entlassen. ,

29.
Sobald sich die Nothwendigkeit zur Einsetzung von H ilfs -  

mcssern ergeben, so tr it t, je nach Maaßgabe solcher Nothwendig
keit, immer ein von dem Amtsvorstande zu bestimmender Messer

1*
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von dem eigenen Messen aus und an seiner S te lle  treten dis zu 
fü n f Hilfsmesser ein, welche unter seiner Aufsicht und V eran t
wortung das Geschäft des Messens zu besorgen haben. D ie  
Auszeichnung über die Q u a n titä t des Gemessenen besorgt der 
Messer und berichtet darüber lau t Instruction  § .2 1 .  und 8 .2 2 . 
dem Amte zur E in tragung in  die Amtsbücher, wie den Lieferan
ten und Empfängern.

30. “ .

W ie  v ie l H ilfsm effer unter der Aufsicht eines Messers in 
jedem einzelnen Falle zu arbeiten^ haben, soll sich nach der Loka
litä t wo gemessen w ird  und nach der durch sie gebotenen M ö g 
lichkeit der Beaufsichtigung zu richten haben und ist von dem 
A m ts-V orstande unter Approbation des Wettgerichts zu be
stimmen. .

31.
D ie  Hilfsmesser erhalten fü r  diese ihre A rb e it,.a u ß e r dem 

gewöhnlichen Tagelohn, noch einen Kopeken S ilb e r p r. Fuhre, 
und sollen fü r die Z e it, wo sie nicht als Hilfsmesser eintreten, 
vorzugsweise in  den Diensten des Am ts beschäftigt werden.

32.
F ü r diese durch die S a la riru n g  der Hilfsmesser dem Amte 

zufallende Belastung sollen die Messer über die in  der Hoch
obrigkeitlich fü r die Jahre 1851 — 1854 bestätigten Tare sestge- 
stellten Ansätze % Kop. S .  p r. Tschetwert und 2 Kop. pr. Last, 
je nachdem in  der T are  die Ansätze pr. Tschetwert oder pr. Last 
bestimmt worden, zu genießen haben.

33.
-  So llen  sie, nach bestehender gesetzlicher V orschrift, bei ent

stehender Feuersbrunst sowohl in  der S tad t als in  der Vorstadt 
sich einfinden und das Ih r ig e  dabei getreulich verrichten, auch 
sich in  den ihnen aufliegenden öffentlichen Dienstleistungen, wie 
namentlich bei der Festmachung der P forten zur Z e it des E is 
ganges, bei den diachtwachen re. rc. allemal w illig  und gehorsam 
finden lassen, und in  Abforderung ihres Lohnes, der ihnen vor
geschriebenen Tare  gemäß, bezeugen, überdem aber, es sei unter 
welchem B orw and es im m er wolle , weder B ie r -  noch T rinkgel
der, noch sonstige Gaben und Geschenke fordern und entgegen- 

'nehmen.
Instr, u. Verordn^ v. 7. April 1766, §. 20.

Riga, 1853. Wcbrutft und zu haben bei W. F. Häckcr.


	0001_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000006.tiff
	0002_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000007.tiff
	0003_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000008.tiff
	0004_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000009.tiff
	0005_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000010.tiff
	0006_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000011.tiff
	0007_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000012.tiff
	0008_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000013.tiff
	0009_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000014.tiff
	0010_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000015.tiff
	0011_Instructionen_fur_die_Handels_1853_sn1112540_00000017.tiff

